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fremder'Mächte überzogen und dedekt werden sollten
deren eine den Zeitg nossen Willheim Tells durchaus
unbekannt, und die Vorfahren der andern ein Ge-
gcnsiand des entschiedensten Nationalhasses geworden
waren. Aber laßt uns so ungiüklicher Ereignisse
Gedächtniß bei Seite setzen, ein Tag war Hinren
chenb- sie zu vernichten, mdem er Massena's Namen
mit Ruhm erfüllte. Moreau, eben so weise, aber
unerschrockener wie Fabius, wird in die Lorbeeren
des Sieges, die Palme des Friedens winden, und
Lecourbe, der an Massena's Thaten so glorreichen
Antheil genommen, wird die Reihe seiner Helden-
thaten in Helvetic» fortsetzen.

Wann unser Vaterland jene neue Kraft, die
das Resultat der Vereinigung der verbündeten Ein-
zelntheiie in eine eine und u thcilbare Republik seyn,
und uns in der Wagschale Europens ein wahres
und thätiges Gewicht geben muß mit theuren Opfern
erkauft hak, so kann der Vollziehungs - Ausschuß
keinen Zweifel hegen, es werde die fränkische Re-
publik der helvetischen keines jener Mittel versagen,
die im Stande sind, jenes politische Gewicht und
seine Unabhängigkeit zn sichern.

Möge sie endlich ihr Ende erreichen jene Unge-
wißheit der Schiksaie Europens Mögen sie ein Ende
nehme > die Plagen, unter denen alle Völker schmach-
ten! Möge im Gefolge des Arbeitsfleißes der Frei-
heit und des Nationalwohlstandes wieder die Sonne
des Glückes unser unglükliches Land bescheinen!
Möge wiederauflebendes Handlungsgewerb die durch
die Kriegesnoth vertrsknewn Quellen neu öffnen!
Möge das Gefühl der Unabhängigkeit in allen Hel-
vettern jene Nationalrugenden wieder erwecken, durch
die sie sich in den Reihen der Völker auszeichneten.

B. Minister! wenn Sie Ihrer Regierung diese
Aeusserungen des Volz. Ausschusses übermachen, so
bitten wir Sie, dieselben als den Beweis seiner
aufrichtigsten Wünsche für die Wiederherstellung des
Friedens, für den Sieg der Freiheit, und die Er-
Haltung der Unabhängigkeit der Republik darzustellen,
geben sie ihr abcr auch zu gleicher Ze.t die Versiehe-'
rung, daß eben diese Wünsche, die der Ausdruk der
Gew nungen des helvetismen Volkes sind, die sicherste
Bürgschaft der unwandelbaren Zuneianng, und der
unveränderlichen Freundschaft unsrer Nation für die
fränkische Republik, deren Verbündete und Freunde
zu seyn, uns stets g'orreich seyn wird, enthalten.

B. Minister, indem der erste Consul der frän-
kjschen Republik sie ernannt hat, um als Dollmekfch
feiner Gesinnungen gegen die helvetische Nation unter
uns zu wohnen, hat er uns einen s hr großen Be-
weis seines Wohlwollens gegeben; der Ruf Ihrer
Wen heit, Ihrer Einsichten, Ihr r Liebe der Gerech-
tigkeit und der Freiheit und Ihrer Biederkeit ist
Ihnen vorang gangen — Sie waren mit Ungeduld
erwartet ; Sie werden unter uns Freundschaft und

aufrichtiges Zutrauen finden. — Ich erWre Jhnêti
im Namen des Vollziehungsausschusses, daß er sich

glüllich schäzr, mit Ihnen die Interessen beider
Nationen behandeln zu können.

G e s e z g e b u n g.

Senat, ii. Februar. kAbends.)

(Fortsetzung.)

Der Beschluß wird verlesen und angenommen?
der erklärt, die Notarienregisier sind mit in der Aus-
nähme des 35- Art. des Gesetzes vom 7ten Weinm.
r/ys.', über die Bestimmung der Auflagen begriffen.

Der große Rath übersendet eine Botschaft des
Vollziehungsausschusses die Urlaubsverlängerung für
den B- Hegglia verlangt.

Muret. Entweder verlangt der Vollziehungs-
Ausschus einfachen Urlaub für Heglin, dann kömmt
ihm dieß nicht zu, unser College kann sich selbst an
uns wenden, oder er will ihn zu einer Sendung
brauchen; wir wußten bisdahin nichts von einer sol-
chen Sendung; er verlangt Tagesordnung.

Fuchs glaubt, der Vollziehungsausschuß habe
in der Ordnung diesen Urlaub begehrt.

Muret. Es ist kein Beschluß des großen Raths
vorhanden der erforderlich ist, wenn Hcgglin zu
einer Sendung gebraucht werden soll.

Cart stimmt Muret bei.

Schwaller kennt kein Gesez, das einen Be-
schluß des gr. Raths hiezu erfodert.

Usteri erwiedert, daß ja freylich ein solches
vorhanden ist.

Münger bemerkt, daß der Senat nicht in hin-
länglicher Zahl ist, um berathen zu können.

Die Sitzung wird aufgehoben.

Senat, Z2. Februar.

Präsident: Badoux.
Rothly, nach Verlesung des Verbakprozesses

beklagt es, daß gestern Abend weuen unvollständiger
Zahl der Glieder keine Sitzung gehalten werden konnte,
er vcr angt künftig jedesmal Namensaufruf und Aus-
Zeichnung der Abwesenden.

Lüthi von Solothurn. Es kann gar kein
Verbalprozeß von der unvollständigen Abendsitznng
von gestern statt finden; man sage also einzig wegen
unvollständiger Zahl der Glieder konnte keine Sitzung
eröffnet werden. Angenommen.

Petto laz stimmt Rothly bei.

(Die Fsttfttzung folgt.)
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